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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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gen zu erwarten. Ausschlaggebend für diese Einschätzung 
ist eine nach Maßgabe der Kriterien der Anlage 3 des UVPG 
durchgeführte überschlägige Prüfung mit dem Ergebnis, 
dass sich keine Anhaltspunkte für eine relevante Beeinträch-
tigung der Schutzgüter im Sinne von § 2 Abs. 1 UVPG erge-
ben haben. Insbesondere werden durch das Vorhaben keine 
besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Nr. 2.3 
der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien be-
rührt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß 
§ 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die 
der Feststellung zugrundeliegenden Unterlagen können auf 
Antrag nach den Bestimmungen des Umweltinformations-
gesetzes bei der Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 
48143 Münster eingesehen werden.

Münster, den 05.02.2020 Bezirksregierung Münster 
 Az. 25.05.01.03 
 Im Auftrag 
 gez. Mersmann

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 157

47   Öffentliche Belobigung

Dezernat 21 Münster, 03.02.2020 
21.06.01.04

Der Herr Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfa-
len hat den Herren Kevin Tenthoff aus Bochum und Ralf 
Kneppe aus Drensteinfurt für ihre am 23. Januar 2019 voll-
brachte Rettungstat im Namen der Landesregierung eine  
öffentliche Belobigung ausgesprochen. 

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 157

48   Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)

110-/220-/380-kV-Freileitung Pkt. Wanne – KW Herne, 
Bl. 4544 Inbetriebnahme eines 380 kV-Stromkreises zum 
Anschluss des GuD KW Herne (Block 6) an die Schalt-
anlage Emscherbruch

Die Amprion GmbH plant die Inbetriebnahme eines bereits 
vorhandenen und durch eine § 4 EnWG-Anzeige genehmig-
ten Stromkreises auf einem 900 m langen Teilstück zwi-
schen Mast 1016 und 19 der Bl. 4544 zur Anbindung der 
380 kV-Schaltanlage auf dem ehemaligen Deponiestandort 
Emscherbruch am Pkt. Crange. Dieser 380 kV-Stromkreis 
liegt derzeit als abgetrenntes Netzteil auf. Der ebenfalls auf 
dem Teilstück aufliegende 220 kV-Stromkreis wird außer 
Betrieb genommen und als abgetrenntes Netzteil auf dem 
Gestänge verbleiben.

Für die Baumaßnahmen hat die Amprion GmbH mit Schrei-
ben vom 28. Januar 2020 den Antrag auf Zulassung des Vor-
habens durch ein Anzeigeverfahren gestellt.

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 Ziffer 
19.1.4 UVPG in der zurzeit geltenden Fassung. Aufgrund 
einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach  
§ 7 Abs. 2 UVPG wird festgestellt, dass für das beabsich-
tigte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Durch das Vorha-
ben sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
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